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RS OGH 1968/6/11 4Ob25/68
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.06.1968

Norm

ABGB §863 GII

ABGB §1153 C

Rechtssatz

Daß der Dienstgeber den Dienstnehmer, der ihm einen Schaden zugefügt hat, weiterbeschäftigt und mit der

Geltendmachung seiner Ansprüche einige Zeit - zB bis zum Abschluß eines Strafverfahrens - zuwartet, muß keineswegs

zwingend darauf hindeuten, daß der Dienstgeber auf Schadenersatz verzichtet.
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